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Dieses Merkblatt enthält ergänzende und erläuternde Hinweise zur Förderung einer markt- 

und standortangepassten sowie umweltgerechten Landbewirtschaftung (MSUL) sowie alle 

wichtigen Hinweise zum Ausfüllen der jeweiligen Anträge auf Förderung mit Verpflichtungs-

beginn ab 01.01.2024. Lesen Sie bitte die MSL-Richtlinie, diese Hinweise und das Antrags-

formular vor dem Ausfüllen sorgfältig durch. 

Die aktuelle Fassung der MSL-Richtlinie ist über das Internet unter www.elaisa.sachsen-an-

halt.de abrufbar. Weitere aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte den FAQ (Antworten auf häu-

fig gestellte Fragen) im Internet unter www.elaisa.sachsen-anhalt.de.  

 

Ergeben sich zur Antragstellung Rückfragen, wenden Sie sich bitte an das für Sie zu-

ständige Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF).  

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Rechtsgrundlagen, Bewilligung .....................................................................................2 

2. Ziele und Gegenstand des Förderprogramms................................................................2 

3. Allgemeine Erläuterungen .............................................................................................2 

3.1. Freiwilligkeit/Mehrfachförderung (Kombination mehrerer Maßnahmen auf 

derselben Teilfläche) .......................................................................................2 

3.2. Zugelassene Kulturarten ..................................................................................2 

4. Erläuterungen des Förderprogramms ............................................................................3 

4.1. Kurzbeschreibung............................................................................................3 

4.2. Nachweis der fachlichen Qualifikation für Baumpflegearbeiten..........................3 

5. Antragsverfahren und Vollständigkeit der Unterlagen.....................................................4 

5.1. Erläuterung der möglichen Antragsarten ..........................................................4 

5.1.1. Förderantrag................................................................................................... 4 

5.1.2. Erweiterungsantrag......................................................................................... 5 

5.1.3. Übersicht der zulässigen Antragsarten ............................................................ 5 

5.2. Terminübersicht und Antragsbestandteile.........................................................5 

6. Führen von schlagbezogenen Aufzeichnungen .............................................................7 

7. Kontrollen, Kürzungen, Ablehnungen, Rücknahmen und Ausschlüsse ...........................7 

8. Mitteilungspflichten .......................................................................................................7 

 

 

Flächenmaßnahmen der Ländlichen Entwicklung 

des Landes Sachsen-Anhalt nach VO (EU) Nr. 1305/2013 

Merkblatt 
 

zum Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für 

markt- und standortangepasste sowie umweltge-

rechte Landbewirtschaftung (MSUL) 
nach der MSL-Richtlinie (Förderperiode 2014 – 2022) 

 

Pflege extensiver Obstbestände (FP 6508)  

Stand: 
02.08.2023 

 

http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/
http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/
http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/


 

 2 

 

1. Rechtsgrundlagen, Bewilligung 

Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der MSL-Richtlinie sowie des Entwicklungspro-

gramms für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-Anhalt und daher auf der Grundlage 

des bisherigen Rechtsrahmens. Das bedeutet, dass für diese Anträge gemäß Art. 154 Abs. 1 

Satz 2 der VO (EU) 2021/2115 i. V. m. Art. 104 Abs. 1 der VO (EU) 2021/2116 weiterhin die 

Verordnungen (EU) Nr. 640/2014 und (EU) Nr. 1306/2013 einzuhalten sind. Die Cross Com-

pliance-Vorschriften bilden nach wie vor die Baseline dieser Förderung. 

 

Ein Anspruch auf Gewährung der beantragten Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet 

die Bewilligungsbehörde im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmitte über die Bewilligung.  

 

2. Ziele und Gegenstand des Förderprogramms 

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt Zuwendungen für eine markt- und standortangepasste 

Landbewirtschaftung. Die Zuwendungen dienen der Deckung der zusätzlichen Kosten und der 

Einkommensverluste infolge der eingegangenen Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen. Die 

Zuwendungen werden aus Landesmitteln, Mitteln der Europäischen Union (EU) und Mitteln 

des Bundes im Rahmen des GAK-Gesetzes gewährt.  

 

3. Allgemeine Erläuterungen 

3.1. Freiwilligkeit/Mehrfachförderung (Kombination mehrerer Maßnahmen auf dersel-

ben Teilfläche) 

Eine Förderung nach der MSL-Richtlinie setzt voraus, dass die Teilnahme an den Maßnahmen 
freiwillig erfolgt. Flächen, auf denen förderrelevante Bewirtschaftungsbeschränkungen bereits 
kraft Gesetzes, Verordnung, Satzung oder Einzelanordnung (Verwaltungsakt) einzuhalten 
sind, können nicht gefördert werden. 
 
Eine Inanspruchnahme öffentlicher Mittel oder Vergünstigungen für vergleichbare Leistungen 
oder Bedingungen auf derselben Fläche ist nicht zulässig. Die gleichzeitige Förderung ver-
schiedener Maßnahmen ist nur im Rahmen des „Merkblatts zur Kombinationsmöglichkeit der 
AUKM Förderprogramme und der Ausgleichszahlungen nach VO (EU) Nr. 1305/2013 sowie 
nach VO (EU) 2021/2115", Stand 25.07.2023 zulässig. Anderenfalls liegt eine unzulässige 
Mehrfachförderung vor, die zu Sanktionen führen kann. 
 
3.2. Zugelassene Kulturarten 

Die für die Maßnahme zugelassenen Kulturarten (Nutzcodes) sind der Maßnahme bezoge-
nen Kulturartenliste zu entnehmen (siehe Erläuterungen zum ELER-Flächennachweis 2024).  
 
Von der Förderung ausgeschlossene Flächen 

Folgende Flächen sind von der Förderung ausgeschlossen: 

- Flächen, die durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Sachsen-Anhalt als Gewässer ausgewiesen sind 

- Flächen außerhalb des Fördergebietes des Landes Sachsen-Anhalt, das alle Feldblö-

cke innerhalb der geschlossenen Landesfläche umfasst 

- Flächen, die im Rahmen einer gemeinschaftlichen Vorschrift stillgelegt sind  

- Im geltenden Referenzsystem des Landes Sachsen-Anhalt ausgewiesene Landschaft-

selemente 

- Flächen mit förderrelevanten Bewirtschaftungsbeschränkungen 

Eine Förderung nach der MSL-Richtlinie setzt voraus, dass die Teilnahme an den Maß-

nahmen freiwillig erfolgt. Flächen, auf denen förderrelevante Bewirtschaftungsbe-

schränkungen bereits kraft Gesetzes, Verordnung, Satzung oder Einzelanordnung 
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(Verwaltungsakt) einzuhalten oder untersagt sind, können nicht nach der Richtlinie ge-

fördert werden. Siehe Nr. 3.3 - Förderrelevante Bewirtschaftungsbeschränkungen in 

Kulissen. 

 

Können infolge der hoheitlichen Ausweisung von Schutzgebieten die Zuwendungsvorausset-

zungen nicht erfüllt werden, kann die Verpflichtung an die neue Lage des Betriebes angepasst 

werden. Erweist sich eine Anpassung als unmöglich, so endet die Verpflichtung, ohne dass 

eine Rückzahlung gefordert wird. 

 

3.3. Förderrelevante Bewirtschaftungsbeschränkungen in Kulissen 
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4. Erläuterungen des Förderprogramms 

Die einzelne Maßnahme und die konkreten Verpflichtungen entnehmen Sie bitte der MSL-

Richtlinie. Die nachfolgenden Ausführungen stellen einen Überblick dar und geben nicht den 

vollständigen Inhalt der Richtlinie wieder. 

 
4.1. Kurzbeschreibung 

Maß- 

nahmen 

Kurzbeschreibung  
Die Zuwendungsvoraussetzungen gem. MSL-Richtlinie sind 
verbindlich 

Bin-
dun-
gen  

Prämie  

€/ha 

Förderung 
extensiver 
Obstbe-
stände 
 
FP6508  

- Bestandsdichte beträgt nicht mehr als 100 Obstbäume/ha,  
- Stammhöhe bis Kronenansatz mind. 1,80 m (1,40 m bei Altbe-
ständen), 
- mind. ein Erhaltungsschnitt im Verpflichtungs-zeitraum, 
- Beseitigung von Bäumen während des Verpflichtungszeitraums 
nicht zulässig, 
- Förderung der Bewirtschaftung des Unterwuchses möglich  

MS80 6,50 
EUR/Bau
m 

4.2. Nachweis der fachlichen Qualifikation für Baumpflegearbeiten 

Folgende Nachweise werden anerkannt: 

nicht zulässig

Kulisse ist förderfähig

1 - BNatSchG

2 - NatSchG LSA

3 - PflSchAnwVO

4 - Natura2000 LandesVO
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1) Berufsausbildung zum Gärtner der Fachrichtungen Obstbau und Baumschule ein-

schließlich der weiterführenden Qualifizierungen (z. B. Wirtschafter, Meister, Techni-

ker) 

2) Berufsausbildung zum Gärtner der Fachrichtung GaLaBau mit entsprechendem Nach-

weis praktischer Unterweisung und Ausübung von Baum- und Flächenpflegemaßnah-

men einschließlich des Obstbaumschnitts, 

3) Nachgewiesene Fortbildung zum Baumwart, 

4) Bescheinigungen der Teilnahme an einschlägigen Aus-, Fort- oder Weiterbildungsver-

anstaltungen zur fachgerechten Anlage und Unterhaltung extensiv gepflegter Obst-

baumbestände; 

Mindestanforderungen: ein- bzw. mehrtägig, theoretischer und praktischer Anteil der 

Unterweisung und Selbstausübung im Obstgehölzschnitt; 

Veranstalter:  LLG, Volkshochschulen, private Bildungsträger, Gartenbauakademien, 

Vereine, Fachberater der Vereine der Gartenfreunde o. ä. (z. B. Praxisseminar zur 

Streuobstwiesenpflege am Dezernat Gartenbau der LLG). 

5) Kostennachweise (Rechnungen) von Baumschulen, da auch diese als Dienstleister 

den Baumschnitt durchführen können. Hier ist davon auszugehen, dass das Personal 

über Fachkenntnisse verfügt bzw. fachkundig angeleitet wird. 

 

Berufsabschlüsse ohne ausgewiesene fachspezifische Ausbildung im Bereich Obstgehölz-

pflege gelten nur in Verbindung mit einem ergänzenden Befähigungsnachweis, so z. B. beim 

• Studium des Gartenbaus oder der Landespflege (Fachhochschule, Universität)  

• Studium der Forstwissenschaften, des Ökosystemmanagements o.ä. (Fachhoch-

schule, Universität) 

• Fachfremde Gärtnerausbildung (z. B. Zierpflanzen- oder Gemüsegärtner, auch in Ver-

bindung mit einem weiterqualifizierenden Abschluss wie Wirtschafter, Meister oder 

Techniker) 

 
5. Antragsverfahren und Vollständigkeit der Unterlagen  

5.1. Erläuterung der möglichen Antragsarten 

5.1.1. Förderantrag 

Mit einem Neuantrag können Sie  

- eine neue Verpflichtung für den Verpflichtungszeitraum ab 01.01.2024 in einem Förderpro-

gramm eingehen, in dem keine laufende Verpflichtung besteht, insbesondere nach Ablauf 

Ihrer alten Verpflichtung.  

Alle Antragsflächen eines Neuantrags müssen im ELER-Flächennachweis mit der entspre-

chenden Bindung MS80 und dem Verpflichtungsbeginn 01.01.2024 gekennzeichnet werden. 

Die Anzahl Obstbäume ist anzugeben. In der Spalte Änderungskennzeichnen erfolgt keine 

Eintragung. 

Beachten Sie unbedingt die Anleitung zur Erfassung von Antragsflächen in den „Erläu-

terungen zum ELER-Flächennachweis 2024“. 
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5.1.2. Erweiterungsantrag 

Folgende Fälle sind zu unterscheiden 

a. Einbeziehung weiterer Mengen in eine bestehende Verpflichtung unter Beibehaltung des 

bisherigen Verpflichtungszeitraums (Erweiterung) 

Voraussetzungen: 

 Die Einbeziehung dient den Umweltzielen der Verpflichtung dient und ist durch die Art 

der Verpflichtung gerechtfertigt 

 Mengenzuwachs von maximal 20 v. H. des bisherigen Verpflichtungsumfangs einer 

Einzelmaßnahme 

 Restlaufzeit der bestehenden Verpflichtung beträgt noch mindestens 2 Jahre  

 

b. Ersetzung der bestehenden Verpflichtung durch eine neue 5-jährige Verpflichtung 

Voraussetzungen: 

 Flächenzuwachs von mehr als 20 v. H. des bisherigen Verpflichtungsumfangs einer 

Einzelmaßnahme 

Achtung: In FP 6508 (Pflege extensiver Obstbestände sind nur Erweiterun-

gen und keine Ersetzungen zugelassen. 

Alle Antragsflächen eines Erweiterungsantrags müssen im ELER-Flächennachweis mit der 

entsprechenden Bindung MS80, dem Verpflichtungsbeginn 01.01.2024, der Anzahl Obst-

bäume sowie dem Änderungskennzeichen „n“ gekennzeichnet werden.  

 

Beachten Sie unbedingt die Anleitung zur Erfassung von Antragsflächen in den „Erläu-

terungen zum ELER-Flächennachweis 2024“. 

 

5.1.3. Übersicht der zulässigen Antragsarten 

Übersicht - Zulässige Antragsarten (X) 

FP Bindung Neuantrag Erweiterungsantrag 

  2024 - 2028 

für bestehende Verpflich-
tungen unter Beibehaltung 
des Verpflichtungszeitrau-

mes 

für neue  Maßnahmen mit 5-
jährigem Verpflichtungszeit-

raum 2024 - 2028 

6508 MS80 X 
X für EAJ  

≥ 2021 
- 

EAJ – Erstantragsjahr = Beginn der jeweiligen Verpflichtung 

 

5.2. Terminübersicht und Antragsbestandteile 

Der Antrag auf Förderung ist bis zum 15.09.2023 bei Ihrem zuständigen ALFF zu stellen. 

Die fristgerechte Einreichung des Antrages und der Antragsbestandteile ist Voraussetzung 

für die Bewilligung. Der Antrag ist vollständig gestellt, wenn die im Antrag aufgeführten An-

tragsbestandteile eingereicht wurden (siehe hierzu auch die nachfolgend in der Terminüber-

sicht genannten Termine für die jeweils aufgeführten Unterlagen).  
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Einzureichen 
bis 

Antragsbestandteil 

15.09.2023 

Antrag (Förderantrag/Erweiterungsantrag) 

ELER-Flächennachweis 2024 

Stammdatenbogen 2023 für Beihilfen, Prämien und Fördermaßnahmen, 
die aus dem EGFL/ELER finanziert werden (einschließlich erforderlicher 
Anlagen), sofern noch nicht bereits eingereicht und aktuell! 

01.01.2024 Beginn des Verpflichtungszeitraumes 

Jährliche Beantragung der Auszahlung im Verpflichtungsjahr (VJ) 
 

Einzureichen 
bis 

Antragsbestandteil 

15.05.VJ 
(erstmals zum  
15.05.2024) 
 

Zahlungsantrag 

Stammdatenbogen und erforderliche Anlagen 

Geografischer Flächennachweis (GFN) mit erforderlichen Anlagen 

Anzeige Flächenabgänge AUKM (wenn relevant) 

15.01.VJ+1 
(erstmals zum 
15.01.2025)  
frühestens  
jährlich ab 
01.01. 

Erklärung zur Einhaltung der Verpflichtungen 

 

Bereitgestellte Unterlagen 

Nachfolgend aufgeführte Unterlagen befinden sich in der Antragssoftware, die über das In-

ternet www.elaisa.sachsen-anhalt.de bereitgestellt wird: 

das Formular „Förderantrag MSL“ 

- dieses Merkblatt 

- die maßnahmenbezogene Kulturartenliste (siehe Erläuterungen zum ELER-Flächen-

nachweis 2024), 

- das Merkblatt Kombinationsmöglichkeiten Stand 25.07.2023 

- der ELER- Flächennachweis 2024, 

- die Ausfüllhinweise zum ELER-Flächennachweis 2024, 

- der Stammdatenbogen und Anlagen. Soweit der Stammdatenbogen 2023 nebst er-

forderlicher Anlagen bereits im Rahmen des Antragsverfahrens zum 15. Mai 2023 

eingereicht wurde, ist, außer im Fall von Änderungen, keine erneute Einreichung er-

forderlich. 

 

Die MSL-Richtlinie ist über das Internet www.elaisa.sachsen-anhalt.de abrufbar. 

 

  

http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/
http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/
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Wichtiger Hinweis zur Antragstellung 

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Antragsbestandteile termingerecht 

eingereicht haben. Im Rahmen der elektronischen Antragstellung wird als Nachweis der 

erfolgreichen Einreichung eine Quittung erstellt, anhand derer Sie die eingereichten An-

träge und Anlagen prüfen können. Die Quittung wird am Ende der Einreichung zum 

Druck angeboten bzw. ist nachträglich im Menü Historie im Einreichpaket zu finden.  

 

6. Führen von schlagbezogenen Aufzeichnungen 

Beachten Sie, dass Sie schlagbezogene Aufzeichnungen über alle acker- und pflanzenbauli-

chen Maßnahmen (z.B. Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Pflegemaßnahmen) 

sowie zum Tierbestand bzw. zum Tierbesatz auf den betreffenden Verpflichtungsflächen zum 

Nachweis der Einhaltung der Verpflichtungen aller geförderten Einzelmaßnahmen zu führen 

haben. Alle Angaben sind zeitnah zu dokumentieren und zu Kontrollzwecken vorzuhalten.Die 

schlagbezogenen Aufzeichnungen müssen mindestens enthalten:  

Die schlagbezogenen Aufzeichnungen müssen mindestens enthalten: 

- konkrete Fläche (Feldblock, Schlag), 

- Datum der vorgenommenen pflanzenbaulichen Maßnahme (z. B. Pflegeschnitt Blühstrei-

fen, Bewirtschaftungsmaßnahme Restschlag, Durchführung Baumschnitt)  

- Benennung der pflanzenbaulichen Maßnahme, 

- Anzahl/Mengenangabe (Aufwandmengen). 

Achtung: Können Sie keinen Nachweis über die Einhaltung der eingegangenen Ver-

pflichtungen oder der Ausnahmen erbringen, kann dies zur Kürzung der Beihilfe, zur 

Rückforderung der bereits gewährten Beihilfe oder zu Sanktionen führen. 

7. Kontrollen, Kürzungen, Ablehnungen, Rücknahmen und Ausschlüsse  

Im Zuwendungszeitraum werden von den Behörden Verwaltungskontrollen und stichproben-

artig Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Auf Verlangen der Behörden ist im Zuwendungszeit-

raum Einblick in alle förderrelevanten Unterlagen zu gewähren. Sie sind  verpflichtet, eine 

Überprüfung durch die zuständigen Behörden des Landes, des Bundes sowie der Europäi-

schen Union und der entsprechenden Rechnungshöfe zuzulassen. Deren Beauftragten ist auf 

Verlangen Einblick in die betriebswirtschaftlichen Unterlagen, Hilfeleistung bei Kontrollen und 

Zugang zu allen Betriebsflächen und Einrichtungen zu gewähren. Sofern Sie die Durchführung 

der Prüfung nicht ermöglichen, ist der Zuwendungsbescheid zu widerrufen. 

 

Jede Abweichung vom Antrag, insbesondere jede Nutzungsänderung, jede Änderung des Um-

fanges der bewirtschafteten Flächen während der Dauer der eingegangenen Verpflichtung(en) 

sind dem zuständigen ALFF unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

Für die Berechnung der Kürzungen, Ablehnungen, Rücknahmen und Ausschlüsse sind Ab-

schnitt 1 Nr. 17 der MSL-Richtlinie zu beachten.  

 

8.  Mitteilungspflichten 

Können Sie im Verpflichtungsjahr eine oder mehrere Zuwendungsvoraussetzungen 

nicht oder nicht vollständig erfüllen (z. B. durch Fälle höherer Gewalt oder außerge-



 

 8 

wöhnlicher Umstände, durch Technikausfälle oder Änderungen des Bewirtschaftungs-

rechtes) haben Sie dies unverzüglich dem zuständigen ALFF schriftlich mitzuteilen. 

Hierunter fällt auch jede Änderung der Nutzung oder Bewirtschaftung (z. B. Mahd statt 

Beweidung). 

Weitere aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte den FAQ (Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen) im Internet unter www.elaisa.sachsen-anhalt.de. 

 

http://www.elaisa.sachsen-anhalt.de/

